
Diese Veröffentlichung erfolgt nachrichtlich. Der Verwaltungsakt wird ortsüblich
bekannt gemacht in den Amts- und Gemeindeblättern der Verbandsgemeinde-
verwaltung Kusel für die Gemeinden Theisbergstegen, Etschberg, Schellweiler und 
Haschbach,  sowie in den Amts- und Gemeindeblättern der Verbandsgemeinde-
verwaltung  Altenglan für die Gemeinden Rutsweiler am Glan, Altenglan und 
Rammelsbach und in der Verbandsgemeindeverwaltung Glan-Münchweiler für die 
Gemeinde Matzenbach, Rehweiler, Hüffler, Quirnbach und Glan-Münchweiler.
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Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörde Telefon: 0631-36740
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren 
Theisbergstegen-Godelhausen

Telefax: 0631-3674255

Aktenzeichen: 21079-HA10.3. Internet: www.dlr.rlp.de

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Theisbergstegen-Godelhausen

Ausführungsanordnung
gem�� � 61 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. 

I Seite 546), zuletzt ge�ndert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl I Seite 2794)

I. Anordnung
1. Mit Wirkung vom 01. August 2010 wird die Ausf�hrung des durch Nachtrag II

ge�nderten Flurbereinigungsplanes im Vereinfachten Flurbereinigungsverfahren 
Theisbergstegen-Godelhausen angeordnet.

2. Die nach den �� 34 und 85 Nr. 5 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) festgesetzten 
zeitweiligen Einschr�nkungen des Eigentums sind aufgehoben.

II. Hinweise
Die Ausf�hrung des Flurbereinigungsplanes hat folgende rechtliche Wirkungen:

1. Die Abfindung jedes Beteiligten tritt in rechtlicher Beziehung an die Stelle seiner alten 
Grundst�cke und Rechte. Die im Flurbereinigungsplan aufgef�hrten neuen 
Teilnehmer werden Eigent�mer der f�r sie ausgewiesenen Grundst�cke.

2. Rechte und Pflichten, die durch den Flurbereinigungsplan abgel�st oder aufgehoben 
werden, erl�schen; neue im Flurbereinigungsplan begr�ndete Rechte und Pflichten 
entstehen. Die �ffentlichen und privatrechtlichen Lasten der alten Grundst�cke gehen, 
soweit sie nicht aufgehoben oder abgel�st werden, auf die neuen Grundst�cke �ber.

3. Die im Flurbereinigungsplan getroffene Regelung �ffentlicher Rechtsverh�ltnisse wird 
wirksam.

4. Mit dieser Ausf�hrungsanordnung enden die rechtlichen Wirkungen der “Vorl�ufigen 
Besitzeinweisung” vom 08.07.2008 (� 66 FlurbG).

5. Antr�ge auf Beteiligung von Nie�brauchern an den dem Eigent�mer zur Last fallenden 
Beitr�gen, auf Erh�hung oder Minderung des Pachtzinses oder auf Regelung des 
Pachtverh�ltnisses (�� 69 und 70 FlurbG) sind – soweit sich die Beteiligten nicht 



einigen k�nnen – gem�� � 71 FlurbG sp�testens drei Monate nach Erlass dieser 
Anordnung beim DLR Westpfalz zu stellen.

III. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes nach � 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), 
zuletzt ge�ndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.08.2009 (BGBl. I S. 2870), wird 
angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschiebende Wirkung 
haben.

Begründung

1. Sachverhalt:

Der Flurbereinigungsplan wurde den Beteiligten gem�� � 59 Abs. 1 FlurbG bekannt 
gegeben.

Den im Anh�rungstermin vom 12.02.2009 und innerhalb der Frist von 2 Wochen nach 
diesem Termin erhobenen Widerspr�chen gegen den Flurbereinigungsplan wurde durch 
den Nachtrag II abgeholfen.

Der Flurbereinigungsplan ist seit dem 13. Mai 2010 unanfechtbar.

2. Gründe

2.1 Formelle Gründe

Diese Anordnung wird vom Dienstleistungszentrum l�ndlicher Raum DLR Westpfalz als 
zust�ndige Flurbereinigungsbeh�rde erlassen (� 3 Abs. 1 FlurbG).

Rechtsgrundlage ist der � 61 FlurbG.

Die formellen Voraussetzungen des � 61 FlurbG zur Ausf�hrungsanordnung liegen vor.

2.2 Materielle Gründe

Mit dieser Anordnung und dem genannten Stichtag entstehen die Anspr�che auf Ausbau 
der geplanten Anlagen, Geldzahlungen, Erstattungen und Pachtregelungen, vor allem 
aber gehen alle Rechte �ber. Rechtsgesch�ftliche Verf�gungen werden ab dem 
genannten Zeitpunkt �ber die neuen Grundst�cke getroffen.

Die materiellen Voraussetzungen des � 61 FlurbG zur Ausf�hrungsanordnung liegen vor.

Die sofortige Vollziehung dieser Anordnung liegt im �berwiegenden Interesse der 
Beteiligten des Verfahrens. Die aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs h�tte zur 
Folge, dass der Grundst�cksverkehr erheblich erschwert w�rde. In diesem Falle m�ssten 
die Teilnehmer bei der Ver�u�erung oder Belastung nach wie vor �ber die rechtlich noch 
existenten alten Grundst�cke verf�gen. 



Die sofortige Vollziehung liegt aber auch im öffentlichen Interesse, da der Allgemeinheit 
im Hinblick auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen 
Betriebe und wegen der in die Vereinfachte Flurbereinigung investierten erheblichen 
öffentlichen Mittel daran gelegen ist, die Ziele des Verfahrens möglichst bald 
herbeizuführen.

Die Voraussetzungen des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der VwGO sind damit gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats ab dem ersten Tag der 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Westpfalz, Fischerstraße 12, 67655 
Kaiserslautern

oder

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Westpfalz, Neumühle 8, 67728 
Münchweiler/A

oder wahlweise bei der

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion,
- Obere Flurbereinigungsbehörde -

Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier

einzulegen.

Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruches ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, 
wenn der Widerspruch noch vor dem Ablauf der Frist bei einer der o.g. Behörden 
eingegangen ist.

Rechtsbehelfsfristen werden durch diese Veröffentlichung nicht in Gang gesetzt. 
Die Rechtsmittelfristen richten sich nach den öffentlichen Bekanntmachungen.

Im Auftrag

Beate Fuchs


